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1 Allgemeines 
Die landwirtscha�liche Krankenkasse (LKK) als Teil der Sozialversicherung für Landwirtscha�, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG). 

 

• ist keine wählbare Krankenkasse i. S. des § 175 SGB VMit der Aufnahme eines 
Beschä�igungsverhältnisses ist für Versicherte der LKK in der Regel ein Wechsel in die 
allgemeine Krankenversicherung verbunden. Arbeitnehmer sind nur dann in der LKK 
versichert, wenn es sich um ein Beschä�igungsverhältnis 

• als mitarbeitender Familienangehöriger (MiFa) in der Landwirtscha� handelt 
(PGS 112), 

• bei welchem sie neben der MiFa-Tä�gkeit noch einer außerlandwirtscha�lichen 
Zweitbeschä�igung nachgehen (PGS 101), 

• als hauptberuflicher Landwirt, der eine Nebenbeschä�igung ausübt, handelt (PGS 
113) oder 

• als Landwirt handelt, welches lediglich befristet bzw. längstens 26 Wochen andauert 
(PGS 114). 

Gleiches gilt für in der LKK pflichtversicherte Studenten, die eine Beschä�igung im Rahmen 
der Werkstudentenregelung ausüben (PGS 106) und versicherungsfreie Arbeitnehmer über 
JAE, die in der LKK freiwillig versichert sind (PGS 101). In allen Fällen ist die LKK auch die 
zuständige Einzugsstelle für den GSV-Beitrag. 
 

• ist keine Umlagekasse nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)Die LKK 
nimmt am Umlageverfahren nicht teil (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 AAG). Die zu zahlenden 
Umlagebeiträge sind an die vom Arbeitgeber gewählte Umlagekasse abzuführen. 
Für die in der LKK versicherungspflich�gen mitarbeitenden Familienangehörigen 
(PGSS 112) sind nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 AAG keine Umlagebeiträge zu berechnen. Dies 
gilt allerdings nicht für eine eventuelle außerlandwirtscha�liche Zweitbeschä�igung 
des MiFa. In der Zweitbeschä�igung besteht Umlagepflicht. 

• erhebt bei Arbeitnehmern keine Zusatzbeiträge 
Die LKK erhebt wegen der besonderen Beitragsstruktur (Beitragsbemessung nach 
Beitragsklassen) und des eigenständigen Finanzierungssystems außerhalb des 
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Gesundheitsfonds keine kassenindividuellen Zusatzbeiträge. Soweit für LKK-
Versicherte darüber hinaus Krankenversicherungsbeiträge aus einem Arbeitsentgelt 
zu berechnen sind, basiert die Beitragsbemessung nur auf dem allgemeinen 
Beitragssatz. 
Der durchschnitliche Zusatzbeitragssatz ist bei den Beiträgen aus Renten, 
Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen zu berücksich�gen. 

• Berechnung des Arbeitgeberzuschusses bei freiwillig Versicherten 
Wie zuvor beschrieben erhebt die LKK keine Zusatzbeiträge. Der § 257 SGB V zur 
Höhe des Beitragszuschusses kann nicht 1:1 auf die Versicherten der LKK angewendet 
werden. Um eine Schlechterstellung der freiwillig Versicherten in der LKK gegenüber 
den Versicherten der allgemeinen Krankenversicherung zu vermeiden, erfolgt die 
Berechnung des maximal möglichen Beitragszuschusses für die 
anspruchsberech�gten LKK-Mitglieder in analoger Anwendung des § 257 Abs. 2 SGB 
V nach der für privat versicherte Arbeitnehmer geltenden Methodik. Hier wird bei der 
Ermitlung des Beitragszuschusses der durchschnitliche Zusatzbeitrag berücksich�gt. 
Im Ergebnis wird der Beitragszuschuss in Höhe des häl�igen Beitrags berechnet. 
Dieser wird von der LKK dem Arbeitgeber mitgeteilt und ist vom Abrechner in den 
Stammdaten manuell vorzugeben. 

Die Besonderheiten der landwirtscha�lichen Krankenversicherung sind im Einzelnen 
nachfolgend beschrieben. Die Aussagen zu den Personen-, Beitragsgruppen bzw. 
Beitragsberechnungen beziehen sich grundsätzlich auf die zu beurteilenden und zu 
meldenden Beschä�igungsverhältnisse und nicht auf die unternehmerischen Tä�gkeiten. 

 

Weitere Informa�onen bietet auch die Homepage der LKK unter htps://www.svlfg.de/info-
arbeitgeber. 

 

https://www.svlfg.de/info-arbeitgeber
https://www.svlfg.de/info-arbeitgeber
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2 Hinweise Entgeltabrechnungsprogramm 
Stammdatendatei gem. § 98a SGB IV: 

•  

o die LKKen mit ihren Betriebsnummer/Adress-/Bankdaten sowie die zuständige 
Datenannahmestelle sind in der Stammdatendatei enthalten 

o keine Anwendung eines kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes, der 
durchschnitliche Zusatzbeitragssatz ist bei Versorgungsbeziehern zu 
berücksich�gen (vgl. Ausführungen Arbeitshilfe 18), maßgebend sind die 
Angaben in der Datenfeldgruppe „Beitragssaetze_Sv“ mit dem Element 
„Kv_Dzban“ der Stammdatendatei. 

o weil die LKKen (Kassenart = 20) keinen kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz 
festlegen und nicht am Umlageverfahren teilnehmen, ist die Datenfeldgruppe 
„Abrechnungsdaten“ mit den Elementen UME und KIBS nicht enthalten. 
 

Beitragsermitlung 

•  

o grundsätzlich erfolgt die Beitragsberechnung nach Beitragsklassen (diese sind 
kein Bestandteil der Stammdatendatei), die Abrechnung erfolgt direkt mit 
dem Arbeitgeber; 

o so weit in besonderen Fällen KV-Beiträge aus Arbeitsentgelt zu berechnen 
sind, gilt ausschließlich des allgemeinen Beitragssatzes (PGS 101, etc.) bzw. 
der halbe allgemeine Beitragssatz (PGS 114 und KV BGR 5). 

Umlagekasse: 

•  

o das Umlageverfahren (Umlageberechnung sowie AAG-Meldeverfahren) erfolgt 
mit einer nichtlandwirtscha�lichen Krankenkasse, der Arbeitgeber kann die 
Umlagekasse wählen. 

Anmerkung Minijob: 
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Für im landwirtscha�lichen Unternehmen beschä�igte mitarbeitende Familienangehörige, 
die mit dieser Tä�gkeit die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschä�igung im Sinne § 8 
Abs. 1 und 2 SGB IV erfüllen und die nicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 KVLG 1989 bei der LKK 
pflichtversichert sind, findet die Ausnahmeregelung des § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AAG keine 
Anwendung. Das heißt, die Umlagebeiträge (U1 und U2) sind in diesen Fällen vom 
landwirtscha�lichen Unternehmer zusammen mit den übrigen Beiträgen aus der 
geringfügigen Beschä�igung an die Minijob- Zentrale abzuführen. Im Gegenzug besteht im 
Leistungsfall ein Anspruch auf Erstatung der Arbeitgeberaufwendungen gegenüber der 
Minijob-Zentrale. 

Insolvenzgeldumlage:  

•  

o keine Sonderregelung bei LKK. 
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3 Mitarbeiterende Familienangehörige in der Landwirtschaft - MiFA 

3.1 Personengruppe 112  (MiFa ohne Besonderheiten) 
3.2 Personengruppe 102 (MiFa als Auszubildender)  
3.3 Personengruppe 101 (Zweitbeschäftigung des MiFa)  
Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtscha� sind Verwandte bis zum driten 
Grad und Verschwägerte bis zum zweiten Grad sowie Pflegekinder eines landwirtscha�lichen 
Unternehmers, seines Ehegaten oder seines eingetragenen Lebenspartners, die in seinem 
landwirtscha�lichen Unternehmen hauptberuflich beschä�igt sind (§ 2 Abs. 4 KVLG 1989). 
Die Feststellung der Versicherungspflicht erfolgt durch die LKK nach Versand eines 
entsprechenden Fragebogens. 

Der in einem abhängigen Beschä�igungsverhältnis stehende Ehegate oder eingetragene 
Lebenspartner eines landwirtscha�lichen Unternehmers gilt als mitarbeitender 
Familienangehöriger. Grundsätzlich gilt für diese Beschä�igung in der Landwirtscha� die 
Personengruppe = 112. 

Sofern die Beschä�igung als mitarbeitender Familienangehöriger im Rahmen einer 
Berufsausbildung erfolgt, gilt für die Dauer der Berufsausbildung die Personengruppe 102 (= 
Auszubildende). 

Steht der mitarbeitende Familienangehörige neben seiner Beschä�igung in der 
Landwirtscha� noch in einem weiteren Beschä�igungsverhältnis außerhalb des 
landwirtscha�lichen Betriebes (Zweitbeschä�igung), ist für diese Beschä�igung der 
allgemein geltende Personengruppenschlüssel (z.B. 101, 102) zu verwenden und als 
Einzugsstelle ist die LKK zuständig. 

 

Für die MiFa-Beschä�igung (Personengruppe 112 und 102) innerhalb der Landwirtscha� 
gilt: 

• Beitragsgruppen: 

o KV: 4 (Beitrag zur LKV), auch bei Überschreiten der JAE-Grenze 
RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: 1 
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• Beitragsberechnung: 

o KV: Beitrag wird vom KV-Beitrag des landwirtscha�lichen Unternehmers 
abgeleitet; Entrichtung unabhängig von der Lohnabrechnung, 
keine Darstellung im Beitragsnachweis, 

pro MiFa erhält der Unternehmer eine Beitragsrechnung (auch bei Änderung) 
Beitrag trägt der landwirtscha�liche Unternehmer allein 

• RV: keine Besonderheiten 

• AV: keine Besonderheiten 

• PV: als Beitrag wird ein Zuschlag zum KV-Beitrag erhoben, 
keine Darstellung im Beitragsnachweis 

pro MiFa erhält der Unternehmer einen Beitragsrechnung (auch bei Änderung) 
Beitrag trägt der landwirtscha�liche Unternehmer allein 

• Umlage U1/U2: keine Umlagepflicht/-berechnung, 

• Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 

• SV-Tage: nur in der RV und AV 

• Sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten wie Übergangsbereich, ATZ, usw. sind 
anzuwenden! 

Anmerkung Minijob: 

Zu den Voraussetzungen der Versicherungspflicht von MiFa und zur Abgrenzung gegenüber 
einer geringfügigen Beschä�igung vgl. u.a. die Ausführungen unter 
htps://www.svlfg.de/info-arbeitgeber. Sind die Voraussetzungen für eine geringfügige 
Beschä�igung erfüllt, hat diese immer Vorrang. 

 

Für die neben der Tä�gkeit als MiFa ausgeübte Zweitbeschä�igung außerhalb der 
Landwirtscha� (Personengruppe 101, 102 etc.) gilt: 
 

• LKK ist für die Zweitbeschä�igung zuständig, solange das Versicherungsverhältnis als 
MiFa bei der LKK besteht. 

• Beitragsgruppen: 

https://www.svlfg.de/info-arbeitgeber
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o KV: 0, 1, oder 3 (BGR 3 gibt es theore�sch, prak�sch aber keine Bedeutung) 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: keine Besonderheiten 

• Beitragsberechnung: 

o KV: BGR 1: allgemeiner Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung 
maßgebend (jedoch kein Zusatzbeitrag); 
Berechnungsgrundlage: Arbeitsentgelt 
oder 

o KV: BGR 3 ermäßigter Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung 
maßgebend (jedoch kein Zusatzbeitrag), bei LKK sind keine prak�schen Fälle 
bekannt 
Berechnungsgrundlage: Arbeitsentgelt 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: keine Besonderheiten 

o Umlage U1/U2: aus der Zweitbeschä�igung an nicht-landwirtscha�liche 
Kranken-/ 
Umlagekasse zu zahlen, Arbeitgeber wählt diese Kranken-/Umlagekasse 

o Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 

• Personengruppe ungleich 112, d.h. hier sind die PGS 101, 102, … zu verwenden 

• Sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten wie Übergangsbereich, ATZ, usw. sind 
anzuwenden! 

 

Hinweis: s. Anmerkung Besonderheit Minijobs und Zuständigkeit Minijob-Zentrale auf den 
vorherigen Seiten 
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• Überschreitet das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt aus der Zweitbeschä�igung des 
MiFa die Jahresarbeitsentgeltgrenze, ist diese Beschä�igung 
krankenversicherungsfrei nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V mit der Folge, dass diese 
Krankenversicherungsfreiheit nach § 3a Nr. 1 KVLG 1989 zugleich auf die 
Beschä�igung als mitarbeitender Familienangehöriger durchgrei�. 

3.3.1 Variante a) 

Freiwillige Versicherung in der LKK, Folgen: 

• Personengruppe 101 

• Beitragsgruppen: 

o KV: 0 oder 9 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: keine Besonderheiten 

• Beitragsberechnung: 

o KV: Beitragseinstufung lt. LKK-Satzung nach Beitragsklassen, 
keine Berechnung nach Beitragssatz 
Berechnungsgrundlage: BBG-KV 

Im Firmenzahler-verfahren ist der Beitrag zur freiwilligen KV im Beitragsnachweis 
darzustellen. Die LKK informiert den Arbeitgeber zum Jahreswechsel rechtzei�g über die 
monatliche Höhe 

• der Beiträge zur KV und PV sowie 

• des Beitragszuschusses 

• RV: keine Besonderheiten 

• AV: keine Besonderheiten 

• PV: keine Besonderheiten 

• Umlage U1/U2: aus der Zweitbeschä�igung an nicht-landwirtscha�liche 
Krankenkasse zu zahlen, Arbeitgeber wählt diese Krankenkasse 

• Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 
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3.3.2 Variante b) 

Freiwillige Versicherung in nichtlandwirtscha�licher Krankenkasse, Folgen: 

• Personengruppe z.B. 101, etc. (ungleich 112) ohne weitere Besonderheiten 

3.3.3 Variante c) 

Versicherung in privater Krankenkasse (PKV), Folgen: 

• LKK bleibt Einzugsstelle für RV-, AV-Beitrag sowie die Insolvenzgeldumlage 
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4 Nebenerwerbslandwirte  

4.1 Personengruppe 113 
Als Nebenerwerbslandwirte (PGS 113) werden Personen bezeichnet, die ein 
landwirtscha�liches Unternehmen bewirtscha�en und daneben in einem abhängigen 
Dauerbeschä�igungsverhältnis (nicht saisonal) stehen. Grundsätzlich ist beim 
Zusammentreffen einer entgeltlichen Beschä�igung mit einer selbständigen Erwerbstä�gkeit 
die Frage der Hauptberuflichkeit und damit auch der Krankenkassenzuständigkeit zu klären. 
Je nach Art und Umfang der abhängigen Beschä�igung und der selbständigen Tä�gkeit ist 
diese Entscheidung im Einzelfall durch die Einzugsstelle zu beurteilen. Bestehen Zweifel bei 
der Zuordnung zur korrekten Personengruppe kann Kontakt mit der LKK aufgenommen 
werden. 

Bei hauptberuflich selbständiger Erwerbstä�gkeit als Landwirt ist aufgrund des daneben 
ausgeübten Beschä�igungsverhältnisses keine Krankenversicherungspflicht als Arbeitnehmer 
in der allgemeinen KV möglich, so dass Versicherungspflicht als landwirtscha�licher 
Unternehmer in der LKK besteht. Die LKK ist in diesem Fall zuständige Einzugsstelle für die 
RV-, AV-Beiträge und die Insolvenzgeldumlage aus dem Beschä�igungsverhältnis. 

Steht vom Gesamterscheinungsbild her jedoch das Beschä�igungsverhältnis im Vordergrund 
und liegt somit keine hauptberuflich selbständige Erwerbstä�gkeit als Landwirt vor, ist 
Versicherungspflicht als Arbeitnehmer in der allgemeinen KV festzustellen. Zuständig ist eine 
nichtlandwirtscha�liche Krankenkasse. 

Der Personengruppenschlüssel 113 für Nebenerwerbslandwirte ist allerdings unabhängig von 
der Krankenkassenzuständigkeit in beiden Fällen anzugeben. 

  

4.1.1 a) Bei hauptberuflich selbständiger Erwerbstätigkeit als Landwirt gilt für das 
abhängige Dauerbeschäftigungsverhältnis (nicht saisonal): 

  

• LKK ist zuständig, solange die hauptberuflich selbständige Erwerbstä�gkeit und damit 
die Versicherungspflicht als landwirtscha�licher Unternehmer in der LKK besteht. Die 
folgenden Angaben beziehen sich auf die Beschä�igung, die außerhalb der 
landwirtscha�lichen Tä�gkeit ausgeübt wird. 

• Personengruppe 113 
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• Beitragsgruppen: 

o KV: 0 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: 0 

• Beitragsberechnung: 

o KV: aus dem Beschä�igungsverhältnis fallen keine Beiträge an, es besteht kein 
Anspruch auf einen AG-Zuschuss 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: analog KV 

o Umlage U1/U2: an nicht-landwirtscha�liche Krankenkasse zu zahlen, 
Arbeitgeber wählt diese Krankenkasse 

o Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 

o SV-Tage: nur RV und AV 

  

• Überschreitet das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt aus dem 
Beschä�igungsverhältnis die Jahresarbeitsentgeltgrenze, ist diese Beschä�igung 
krankenversicherungsfrei nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V mit der Folge, dass diese 
Krankenversicherungsfreiheit nach § 3a Nr. 1 KVLG 1989 zugleich auf die 
Versicherungspflicht als landwirtscha�licher Unternehmer durchgrei�. 
Mit Beginn der Krankenversicherungsfreiheit wird der Versicherungsschutz im 
Rahmen der freiwilligen Versicherung bei der LKK oder einer nicht-
landwirtscha�lichen Krankenkasse sichergestellt. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln. 

4.1.1.1 Variante a) 
Freiwillige Versicherung in der LKK, Folgen: 

• Personengruppe 113 
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• Beitragsgruppen: 

o KV: 0 oder 9 

o RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: keine Besonderheiten 

• Beitragsberechnung: 

o KV: Beitragseinstufung lt. LKK-Satzung nach Beitragsklassen, 
keine Berechnung nach Beitragssatz 
Berechnungsgrundlage: BBG-KV 

Im Firmenzahler-verfahren ist der Beitrag zur freiwilligen KV im Beitragsnachweis 
darzustellen. Die LKK informiert den Arbeitgeber zum Jahreswechsel rechtzei�g über die 
monatliche Höhe 

• der Beiträge zur KV und PV sowie 

• des Beitragszuschusses 

• RV: keine Besonderheiten 

• AV: keine Besonderheiten 

• PV: keine Besonderheiten 

• Umlage U1/U2: an nicht-landwirtscha�liche Krankenkasse zu zahlen, AG wählt diese 
Krankenkasse 

• Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 

 

4.1.1.2 Variante b) 
Freiwillige Versicherung in nicht-landwirtscha�licher Krankenkasse, Folgen: 

• hinsichtlich Beitragsgruppen und Beitragsberechnung keine Besonderheiten 

• Personengruppe 113 

4.1.1.3 Variante c) 
Versicherung in privater Krankenkasse (PKV), Folgen: 
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• LKK bleibt Einzugsstelle für RV-, AV-Beitrag sowie die Insolvenzgeldumlag 

4.1.2 b) Bei hauptberuflich in einem außerlandwirtschaftlichen 
Beschäftigungsverhältnis als angestellte Arbeitnehmer (also: nicht hauptberuflich 
selbständig erwerbstätig) gilt: 

 

• Nichtlandwirtscha�liche Krankenkasse ist zuständig 

• Beitragsgruppen/Beitragsberechnung:KV/RV/AV/PV-Pflicht + Umlage ohne 
Besonderheiten 

• Personengruppe: 113 
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5 Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt 

5.1 Personengruppe 114 
Es handelt sich um landwirtscha�liche Unternehmer, die entsprechend ihrem 
Erscheinungsbild bei der LKK versichert sind und daneben eine befristete Beschä�igung 
ausüben, deren Dauer voraussichtlich 26 Wochen nicht überschreitet. Bei der saisonalen 
Beschä�igung ist es für die Beurteilung der Krankenkassenzuständigkeit unbeachtlich, ob der 
Hauptberuf in der selbständigen Tä�gkeit als Landwirt oder im Beschä�igungsverhältnis liegt. 

  

Für Beschä�igung außerhalb der Landwirtscha� gilt: 

 

• LKK ist immer zuständig 

• Personengruppe: 114 

• Beitragsgruppen: 

o KV: 5 (= AG-Anteil zur LKV, nur der Arbeitgeber zahlt Beitragsanteil) 
RV: keine Besonderheiten 

o AV: keine Besonderheiten 

o PV: 0 

• Beitragsberechnung: 

o KV: Beitrag = Häl�e des allgemeinen Beitragssatzes x Arbeitsentgelt 
(jedoch kein Zusatzbeitrag) 

Darstellung im Beitragsnachweis unter Beitragsgruppe. „1000“ 
Andruck des allgemeinen Beitragssatzes in der Beitragsabrechnung 

Besonderheit KUG/Saison-Kug:Beitrag aus dem Fik�vlohn: Häl�e des allgemeinen 
Beitragssatzes ansetzen! 

• RV: keine Besonderheiten 

• AV: keine Besonderheiten 

• PV: es fallen keine Beiträge an 
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• Umlage U1/U2: an nichtlandwirtscha�liche Krankenkasse zu zahlen, AG wählt diese 
Krankenkasse 

• Insolvenzgeldumlage: an die LKK zu zahlen 

• SV-Tage: für KV, RV und AV 

 

• Überschreitet das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt aus dem 
Beschä�igungsverhältnis die Jahresarbeitsentgeltgrenze, ist diese Beschä�igung 
krankenversicherungsfrei nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V mit der Folge, dass diese 
Krankenversicherungsfreiheit nach § 3a Nr. 1 KVLG 1989 zugleich auf die 
Versicherungspflicht als landwirtscha�licher Unternehmer durchgrei�. 

Anmerkung: 
Diese Konstella�on ist wegen der saisonalen Befristung kaum vorstellbar, ansonsten gelten 
die Ausführungen zur weiteren Versicherung wie unter Personengruppe 113 beschrieben. 
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6 Ausgleichgeldempfänger nach dem FELEG 

6.1 Personengruppe 116 
Es handelt sich um ehemalige landwirtscha�liche Arbeitnehmer und 
rentenversicherungspflich�ge mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtscha�. 

Arbeitgeber = landwirtscha�liche Alterskasse 

Meldungen und Beiträge gehen an zuständige Krankenkasse (nicht LKK) 

 

Diese Personengruppe ist für EAP/SWE nicht relevant! 
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7 Auswirkungen auf weitere Fachverfahren 

7.1 eAU-Verfahren 
Besteht eine Mitgliedscha� bei einer LKK, so kann hier ein Abruf der Abwesenheiten im eAU-
Verfahren erfolgen.   

Dies gilt auch bei in der LKK-Versicherten mit der Personengruppe 113 und den 
Beitragsgruppen 0xx0. 

7.2 AAG-Verfahren 
Ist bei einem mitarbeitenden Familienangehörigen als Einzugsstelle eine landwirtscha�liche 
Krankenkasse zuständig und eine nicht landwirtscha�liche Krankenkasse für die 
Zweitbeschä�igung (Personengruppe 101, 102 etc.) demnach für das Umlageverfahren und 
das AAG-Verfahren zuständig, so ist im Datensatz DSER – Erstatungen der 
Arbeitgeberaufwendungen, im Feld ART DER VERSICHERUNG - ART-VERS die Ausprägung „2 = 
LKK-versichert“ anzugeben. 

Dies gilt auch bei LKK-Versicherten mit der Personengruppe 113 und der Beitragsgruppe 
0xx0. 

7.3 EEL-Verfahren 
Bei der Personengruppe 113 mit der Beitragsgruppe 0xx0 sind Vorerkrankungsanfragen 
sowie Bescheinigung Muterscha�sgeld möglich. Jedoch sind keine Meldungen Krankengeld 
oder Kinderkrankengeld sowie Freistellung aufgrund Mitaufnahme ins Krankenhaus möglich. 
Dies gilt auch für das Übergangsgeld. Zahlungen von Übergangsgeld erfolgen durch die LKK 
nur bei einem Einzelau�rag durch die Berufsgenossenscha� im Au�rag der 
Berufsgenossenscha�. 

Da ein Anspruch auf Muterscha�sgeld aus der Beschä�igung besteht, ist eine Meldung 
hierfür möglich. 
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8 Tabellarische Übersicht  
 

Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Beurteilung der Beschäftigung als mitarbeitende Familienangehöriger in der 
Landwirtschaft 
LKK 1

1
2 

4 1 keine 
Ermittlung 

keine 
Ermittlung 

Keine 
Umlage 
U1/U2 
jedoch 
Insolvenz
geldumla
ge 

 BGR KV 
4, nur bei 
PGS 112 
oder 
PGS 
102  
mit LKK 
zulässig.  
BGR KV 
4 
zwingen
d bei 
PGS 112 
wenn 
BGR KV 
4, dann 
zwingen
d BGR 
PV 1 
Die 
Angabe 
eines 
KV- und 
PV-
Beitrage
s ist  
nicht 
zulässig.  

Beitrag 
wird vom 
KV-
Beitrag 
des 
landwirts
chaftliche
n 
Unterneh
mers 
abgeleitet
; PV-
Beitrag 
ist ein 
Zuschlag 
zum KV-
Beitrag.  
 
 
Die 
Entrichtu
ng erfolgt 
unabhän
gig von 
der 
Lohnabre
chnung, 
keine 

LKK 1
0
2 

4 1 keine 
Ermittlung 

keine 
Ermittlung 

Keine 
Umlage 
U1/U2 
jedoch 
Insolvenz
geldumla
ge 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Angabe 
von 
U1/U2 
unzulässi
g 

Berechnu
ng von 
KV- & 
PV-
Beiträgen
, 
demnach 
keine 
Darstellu
ng im 
Beitragsn
achweis. 

 
 
Ab hier: Beurteilung der weiteren Beschäftigung/ Zweitbeschäftigung 
außerhalb der Landwirtschaft 
LKK 1

0
1, 
1
0
2, 
et
c. 

0 
/ 
1 
/ 
3  

0 
/ 
1 
/ 
2 

normale 
Berechnun
g 

normale 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

  

LKK 1
0
1 

0 
/ 
9 

1 Beitragsein
stufung lt. 
LKK-
Satzung 
nach 
Beitragskla
ssen (Info 
LKK), 
keine 

Beitragsein
stufung lt. 
LKK-
Satzung 
nach 
Beitragskla
ssen (Info 
LKK), 
keine 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

BGR KV 
0 und 9 
mit 
Anspruc
h auf 
Kranken
geld, der 
Gesamtb
eitrag zur 

 
Der 
Beitrag 
KV/PV 
freiwillig 
versichert 
wird 
ebenfalls 
über den 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Berechnun
g nach 
Beitragssat
z 
Berechnun
gsgrundlag
e: BBMG-
KV  
Zuschussh
öhe gemäß 
Info LKK. 

Berechnun
g nach 
Beitragssat
z 
Berechnun
gsgrundlag
e: BBMG-
KV  
Zuschussh
öhe gemäß 
Info LKK. 

KV ist 
aus der 
Stammd
atendatei 
(Beitrags
klasse 
20) 
maschin
ell zu 
überneh
men.  Lie
gt kein 
Anspruc
h auf 
Kranken
geld vor, 
ist der 
Gesamtb
eitrag 
manuell 
vorzugeb
en. Der 
Wert 
kann aus 
der 
Tabelle 
“Freiwilli
g 
Versicher
ten” 
SVLFG 
entnomm
en 
werden. 

Beitragsn
achweis 
abgeführt 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

(Hyperlin
k Tabelle 
2027 
einfügen) 
Der AG-
Zuschus
s ist 
grundsät
zlich die 
Hälfte 
des 
Gesamtb
eitrages, 
dieser 
kann 
jedoch 
manuell 
übersteu
ert 
werden. 
Der 
Gesamtb
eitrag zur 
Pflegeve
rsicherun
g ist aus 
der 
Stammd
atendatei 
(Beitrags
klasse 
20), 
unter 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Berücksi
chtigung 
der 
Elterneig
enschaft 
und 
Kinder, 
maschin
ell zu 
überneh
men.  
Der AG-
Zuschus
s ist 
gemäß 
den 
allgemei
nen 
Vorgabe
n 
maschin
ell zu 
ermitteln. 
  
Bei BGR 
0 handelt 
es sich 
um einen 
freiwillige
n 
Versicher
ten der 
Beiträge 
als 



Anlage 45 - Landwirtscha�liche Krankenkasse 

 

 

  

 Systemuntersuchung Stand: 01.07.26 Version: 2026.1 Seite: 23 von 30 
 

Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Selbstza
hler 
zahlt. In 
der 
Folge 
sind vom 
Arbeitge
ber keine 
Beiträge 
zu 
berechne
n bzw. 
abzuführ
en.  

nicht 
LKK 

1
0
1 

0 
/ 
9 

1 normale 
Berechnun
g 

normale 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

 LKK ist 
Einzugsst
elle für 
RV & AV-
Beiträge 

PKV 1
0
1 

0 0 Prämie 
PKV, 
normale 
Zuschussb
erechnung 

Prämie 
PKV, 
normale 
Zuschussb
erechnung 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

 LKK ist 
Einzugsst
elle für 
RV & AV-
Beiträge 

LKK 1
1
3 

0 0 keine 
Berechnun
g/ kein 
Zuschuss 

keine 
Berechnun
g/ kein 
Zuschuss 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

Bei BGR 
KV 0, 
BGR PV 
0 und 
PGS 113 
mit LKK, 
dann 
keine 
Angabe 

MA gilt 
als 
Selbstän
diger. 
Daher 
keine 
Versicher
ungspflic
ht in der 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Prämie / 
AG-
Zuschus
s PKV 

KV und 
PV in der 
dauerhaft
en nicht 
saisonale
n 
Zweitbes
chäftigun
g (ohne 
Überschr
eiten 
JAE-
Grenze), 
sondern 
nur in der 
RV, AV 

LKK 1
1
3  

0 
/ 
9 

1 Beitragsein
stufung lt. 
LKK-
Satzung 
nach 
Beitragskla
ssen 
(gemäß 
Info LKK), 
keine 
Berechnun
g nach 
Beitragssat
z 
Berechnun
gsgrundlag
e: BBMG-
KV 

Beitragsein
stufung lt. 
LKK-
Satzung 
nach 
Beitragskla
ssen 
(gemäß 
Info LKK), 
keine 
Berechnun
g nach 
Beitragssat
z 
Berechnun
gsgrundlag
e: BBMG-
KV 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

BGR KV 
0 und  9 
mit 
Anspruc
h auf 
Kranken
geld, der 
Gesamtb
eitrag zur 
KV ist 
aus der 
Stammd
atendatei 
(Beitrags
klasse 
20) 
maschin
ell zu 

Keine 
Versicher
ungspflic
ht in der 
KV und 
PV in der 
dauerhaft
en nicht 
saisonale
n 
Zweitbes
chäftigun
g bei 
Überschr
eiten 
JAE-
Grenze 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

 
Zuschussh
öhe gemäß 
Info LKK. 

 
Zuschussh
öhe gemäß 
Info LKK. 

überneh
men.  
Liegt 
kein 
Anspruc
h auf 
Kranken
geld vor, 
ist der 
Gesamtb
eitrag 
manuell 
vorzugeb
en. 
Der AG-
Zuschus
s ist 
grundsät
zlich die 
Hälfte 
des 
Gesamtb
eitrages, 
dieser 
kann 
jedoch 
manuell 
übersteu
ert 
werden.
Der 
Gesamtb
eitrag zur 
Pflegeve

 
 
Der 
Beitrag 
KV/PV 
freiwillig 
versichert 
wird 
ebenfalls 
über den 
Beitragsn
achweis 
abgeführt 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

rsicherun
g ist aus 
der 
Stammd
atendatei 
(Beitrags
klasse 
20), 
unter 
Berücksi
chtigung 
der 
Elterneig
enschaft 
und 
Kinder, 
maschin
ell zu 
überneh
men.  
Der AG-
Zuschus
s ist 
gemäß 
den 
allgemei
nen 
Vorgabe
n 
maschin
ell zu 
ermitteln. 
Bei BGR 
0 ist der 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Versicher
te 
Selbstza
hler :es 
sind 
keine 
Beiträge 
vom AG 
zu 
berechne
n und 
abzuführ
en. 

nicht 
LKK 

1
1
3 

0 
/ 
9 

1 normale 
Berechnun
g 

normale 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

-- -- 

nicht 
LKK 

1
1
3 

0 
/ 
1 
/ 
3 

0 
/1 
/ 
2 

normale 
Berechnun
g 

normale 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

-- Hauptbes
chäftigun
g ist nicht 
in der 
Landwirts
chaft: 
LKK ist 
nicht der 
Einzugsst
elle 

PKV 1
1
3 

0 0 Prämie 
PKV, 
normale 
Zuschussb
erechnung 

Prämie 
PKV, 
normale 
Zuschussb
erechnung 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

-- Hauptbes
chäftigun
g ist in 
der 
Landwirts
chaft: 
LKK ist 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Einzugsst
elle für 
RV & AV 
Beiträge 

nicht 
LKK 

1
0
1, 
1
0
2, 
et
c.
  

0 
/1 
/ 
3 

0 
/1 
 /
2 

normale 
Berechnun
g 

normale 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

-- -- 

LKK 1
1
4 

5 0 nur 
Beitragsant
eil 

keine 
Berechnun
g 

Umlagepfl
icht 

nicht 
LKK 

PGS 114 
nur 
zulässig 
bei LKK 
BGR KV 
5, nur 
zulässig 
bei PGS 
114. 
BGR PV 
0, 
zwingen
d bei 
BGR KV 
5 wenn 
PV 0 und 
PGS 
114, 
dann 
keine 

„1000“ 
 
Besonder
heit 
KUG/Sai
son-Kug: 
Beitrag 
aus dem 
Fiktivlohn
: Hälfte 
des 
allgemein
en 
Beitragss
atzes 
ansetzen 
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Krank
enkas
se 

P
G
S 

B
G
R 
K
V 

B
G
R 
P
V 

Beitrag KV Beitrag PV Umlage Umlag
ekass
e 

Plausibil
itäten im 
EAP 

Bemerku
ngen 

Angabe 
Prämie 
/AG-
Zuschus
s PPV 

 

8.1 Quellen: 
Beitrag Freiwillige Mitglieder LKK 2026 

htps://www.svlfg.de/ 

§ 175 SGB V 

 

8.2 Abkürzungsverzeichnis:  
• AAG – Ausgleichsverfahren bei Arbeitgeberaufwendungen 

• AU / eAU – (elektronische) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

• BGR – Beitragsgruppe 

• EEL – Entgelt Ersatzleistung Verfahren 

• FELEG – Flächens�llegungsgesetz 

• KV – Krankenversicherung 

• LKK – Landwirtscha�liche Krankenkasse 

• MiFA / MiFa – Mitarbeiterende Familienangehörige 

• NE-Landwirte – Nebenerwerbslandwirte 

• PGS– Personengruppe 

• PV – Pflegekasse / Pflegeversicherungsbeitrag 

• SVLFG – Sozialversicherung für Landwirtscha�, Forsten und Gartenbau 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduction/bd11158f4733db6d/a87cdedf2770/beitrag-lkk-freiwillig-2026.pdf
https://www.svlfg.de/
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8.3 Beispielbrief LKK an Arbeitgeber 

 


	1 Allgemeines
	2 Hinweise Entgeltabrechnungsprogramm
	3 Mitarbeiterende Familienangehörige in der Landwirtschaft - MiFA
	3.1 Personengruppe 112  (MiFa ohne Besonderheiten)
	3.2 Personengruppe 102 (MiFa als Auszubildender)
	3.3 Personengruppe 101 (Zweitbeschäftigung des MiFa)
	3.3.1 Variante a)
	3.3.2 Variante b)
	3.3.3 Variante c)


	4 Nebenerwerbslandwirte
	4.1 Personengruppe 113
	4.1.1 a) Bei hauptberuflich selbständiger Erwerbstätigkeit als Landwirt gilt für das abhängige Dauerbeschäftigungsverhältnis (nicht saisonal):
	4.1.1.1 Variante a)
	4.1.1.2 Variante b)
	4.1.1.3 Variante c)

	4.1.2 b) Bei hauptberuflich in einem außerlandwirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnis als angestellte Arbeitnehmer (also: nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig) gilt:


	5 Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt
	5.1 Personengruppe 114

	6 Ausgleichgeldempfänger nach dem FELEG
	6.1 Personengruppe 116

	7 Auswirkungen auf weitere Fachverfahren
	7.1 eAU-Verfahren
	7.2 AAG-Verfahren
	7.3 EEL-Verfahren

	8 Tabellarische Übersicht
	8.1 Quellen:
	8.2 Abkürzungsverzeichnis:
	8.3 Beispielbrief LKK an Arbeitgeber


